
StB
Steuerberaterkammer

WS,
SI.n“*r,wir Sad..,d

K«pnchafl C*s
O.nch.wi R.ct‘b

Vereinbarung gern. 71 Abs. 9 Berufsbildungsgesetz

zur Durchführung von Fortbildungsprüfungen

zum/zur Fachassistenten/-in Lohn und Gehalt

Im Einvernehmen schließen die Steuerberaterkammern Hessen und Saarland gemäß § 71 Abs. 9

Berufsbildungsgesetz (BBiG) folgende Vereinbarung:

Die o.g. Steuerberaterkammern vereinbaren, dass die Steuerberaterkammer Saarland, soweit sie

nach § 71 Abs. 5, 54 BBiG, § 73 Abs. 1 und Abs. 3 Steuerberatungsgesetz für die Durchführung der

Fortbildungsprüfung zum/zur Fachassistenten/-in Lohn und Gehalt zuständig ist, ihre Zuständigkeit

für diese Fortbildungsprüfung auf die Steuerberaterkammer Hessen überträgt.

Insoweit werden alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Fortbildungsprüfung

durch die Steuerberaterkammer Hessen wahrgenommen. Eingehende Anträge sind unverzüglich an

die Steuerberaterkammer Hessen weiterzuleiten, bei Anfragen ist an die Steuerberaterkammer

Hessen zu verweisen.

Diese Vereinbarung ist erstmals für die Fortbildungsprüfung 2019/2020 anzuwenden und gilt unbe

fristet. Sie wird erst nach Genehmigung durch die zuständigen obersten Landesbehörden der

beteiligten Länder wirksam.

Die Vereinbarung kann beiderseitig mit einer Frist von 12 Monaten gekündigt werden.

Frankfurt am Main, 01.11.2018
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